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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4426/J-NR/93, betreffend Aussagen des Bundes­
theatergeneralsekretärs zum Prüfungsplan des Rechnungshofes, die die Abgeordneten 
Mag. Cordula FRIESER und Kollegen am 10. März 1993 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

Ergebnisse der "Gebarungsprüfung des Österreichischen Bundestheaterverbandes 
(Burgtheater)" durch den Rechnungshofliegen bis zum heutigen Tage weder in Form eines 
Rohberichtes, geschweige denn in Form eines Endberichtes vor. Lediglich die Prüfungstätigkeit 
der Beamten des Rechnungshofes "an Ort und Stelle" wurde mit einer Schlußbesprechung am 
23. Feber 1993 abgeschlossen. In einer Pressemitteilung vom selben Tag wurde diese Tatsache 
vom Herrn Präsidenten des Rechnungshofes unter ausdrücklichem Hinweis auf die Unhaltbar­
keit aller bisher kolportierten Behauptungen ausdrücklich klargestellt. Tatsächlich gar nicht 
existierende "Ergebnisse der Rechnungshofprüfung" können daher auch nicht als Beweis fur 
die umgehende Notwendigkeit von Reorganisations- und Reformvorschlägen dienen. 

Mit Note vom 12. Mai 1992, Zahl 0866/1-1/8/92, wurde dem Österreichischen Bundestheater­
verband vom Rechnungshoffolgender Gegenstand der Gebarungsprüfung mitgeteilt: 

" ... die Gebarung des Österreichischen Bundestheaterverbandes hinsichtlich des Burgtheaters 
sowie jener Abteilungen des Österreichischen Bundestheaterverbandes, die mit Angelegen­
heiten des Burgtheaters befaßt sind, an Ort und Stelle anhand der Rechnungsbücher und Be­
lege sowie der sonstigen Behelfe zu überprüfen." 

Die daher tatsächlich unzutreffende Meldung der Tageszeitung KURIER vom 
18. Februar 1993, auch Staatsoper und Volksoper seien als "der Prüfung zweiter Teil" Gegen­
stand der Gebarungsprüfung, wurde vom Generalsekretär des Österreichischen Bundestheater­
verbandes richtiggestellt und vom KURIER am 25. Februar 1993 nicht als Zitat, sondern 
redaktionell wie folgt wiedergegeben: 
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"Der Rechnungshof hat ausschließlich den Verband und das Burgtheater geprüft und wird die 
Staatsoper nicht prüfen." 

Die Behauptung "der Generalsekretär des Bundestheaterverbandes will die dafiir notwendige 
Durchleuchtung der Staatsoper allerdings anscheinend nicht fördern", entbehrt daher jeglicher 
sachlichen Grundlage. Völlig unverständlich ist, wieso in der - im Rahmen der Verantwortung 
des Generalsekretärs des Österreichischen Bundestheaterverbandes gebotenen - Richtigstellung 
einer mehr als mißverständlichen Zeitungsmeldung eine Kompetenzanmaßung gegenüber dem 
Rechnungshof gesehen werden könnte. 

1. Gibt es sentelllls des GelllleIr2Bselklrettill"$ des 18unlllldesttRne~l1te"eIrb2l1lldes Ikeillll IhmtteIresse 2l1ll 
<IIer PniiJl'umg deIr St22tsopeIr «lIunIrcRn «lIellll lRecRnHDUDlIllgsRnof9 obwollnH enlllle «lIer2rtige lPIrdDJiunung 
sicRuerlicRu wemolRe .lBIillDweise 2unJi enlllle elilf'IlZneunteIre unlllld sjp2IrSanunere lFüllnruung «lIfieses 
lHf2unses erwanrten Häßt? 

Antwort: 

Der Generalsekretär des Österreichischen Bundestheaterverbandes hat selbstverständlich 
größtes Interesse an Prüfungen durch den Rechnungshof, weil daraus in jedem einzelnen Fall 
wichtige Erkenntnisse und wertvolle Anregungen fur die Führung des Österreichischen 
Bundestheaterverbandes und der einzelnen Bundestheater gezogen werden können. Der 
Generalsekretär hat jedoch die Zuständigkeit des Rechnungshofes, den Gegenstand seiner Ge­
barungsprüfungen selbst zu bestimmen, in jedem Fall zu beachten. 

2. Hatder GeneraBselkJrdir «lies lBllDlIlldestllneantelnlerbanllll«lles unit«llem lPrisidellllteundes lRecRno 
ollDogshoJies über «lien lPrüfllmgspRanllll im Bell"eicRn«llell" Bunn«llestllneanter Gespricllne gefuillnn1? 

Antwort zu 2. und 3.: 

Die "Überprüfung der Gebarung des Österreichischen Bundestheaterverbandes hinsichtlich des 
Burgtheaters" (vgl. die Note vom 12. Mai 1992) wurde lediglich im Rahmen eines informativen 
Höflichkeitsbesuches des Generalsekretärs des Österreichischen Bundestheaterverbandes beim 
Herrn Präsidenten des Rechnungshofes am 16. Juli 1992, also lange nach dem Beginn der Ge­
barungsprüfung an Ort und Stelle am 1. Juni 1992, gesprächsweise erwähnt 
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4. WeInlirft rrnenrrn, au.nfgraDmll weBcllneR" Kompeterrnzerrn hat der GeneralsekretäR" des 
lBu.nnde§tllneateIl'Vell"lDamlle§ der ÖffentRncllnkent mntgeteilt, daß der lRecllnnnu.Rnng§llnof die 
Staalt§ojperr rrnncllnt jpll"uuferrn WDlI"dl? 

Antwort: 

Der Generalsekretär des Österreichischen Bundestheaterverbandes sieht es als seine Dienst­
pflicht an, die Öffentlichkeit in allen den Österreichischen Bundestheaterverband betreffenden 
Fragen objekiv und sachlich zu informieren. Dazu bedarf es wiederholt auch der Richtigstel­
lung falscher oder zumindest mißverständlicher Meldungen in den Medien. 
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